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Präambel 

Mit der Einführung der Durchführungsverordnung (EU) No 1348/2014 (IR 
1348/2014) („Durchführungsverordnung“) über die Datenmeldung, gemäß 
Artikel 8 (2) und (6) der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Integrität und Transparenz des Ener-
giegroßhandelsmarkts „REMIT“, in Verbindung mit Article 9 (9) der Durchfüh-
rungsverordnung, sind Marktteilnehmer verpflichtet, in Übereinstimmung mit 
der Definition aus Artikel 2 (7) REMIT, oder der System Storage Operator 
„SSO“ in Vertretung für diese, die Gasmenge zum Ende des Gastages an die 
Agency for Cooperation of Energy Regulators “ACER” oder, bei Aufforderung 
durch dieselben, an nationale Regulierungsbehörden zu melden (Art. 12 (2) 
IR 1348/2014). 

REMIT verpflichtet den SSO zur Verwendung eines registered reporting me-
chanism „RRM“, um REMIT-Daten an ACER zu übermitteln.  

Dieser REMIT Service Vertrag regelt die Meldung der oben genannten 
REMIT Daten durch astora für den Speicherkunden, um dem Speicher-
kunden damit die Erfüllung der sich für ihn aus REMIT und der Durchfüh-
rungsverordnung ergebenden Pflichten gemäß § 1 zu ermöglichen.  

Fett hervorgehobene Begriffe, die in diesem REMIT Service Vertrag nicht 
anders definiert sind, entsprechen der Definition in den  Speicherzugangs-
bedingungen der astora.  

 

§ 1       Serviceumfang 

Der REMIT-Melde-Service “Service” umfasst die Verpflichtungen seitens as-
tora, das Arbeitsgasvolumen, über das der Speicherkunde über alle seine 
Speicherverträge pro Speicherlokation am Ende des Speichertages ver-
fügt, an ACER oder, auf deren ausdrücklichen Wunsch hin, auch an die nati-
onalen Regulierungsbehörden zu melden. Die Meldung erfolgt mit den Kom-
munikationsstandards und innerhalb der Zeitlimits, wie sie in der Durchfüh-
rungsverordnung dargelegt sind.  

Der Speicherkunde erhält eine Kopie der von astora an den RRM versand-
ten Meldung über die Kommunikationswege und Formate wie sie in Artikel 3 
der Vertragsabwicklungsbedingungen beschrieben sind.   

astora bietet den oben definierten Service für den Speicherkunden nur für 
solche Speicherverträge an, die mit astora an astora Speicherlokationen 
geschlossen wurden.  

 

§ 2       Vertragsbeginn, Vertragslaufzeit und Kündigung 

Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung beider Vertragspartner in Kraft und läuft 
für den Zeitraum eines Speicherjahres.  
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Für den Fall, dass der Speicherkunde über Speicherverträge mit einer Ver-
tragslaufzeit > 1 Speicherjahr verfügt, verlängert sich die Laufzeit dieses 
Vertrages jeweils um ein weiteres Speicherjahr solange, bis der Speicher-
kunde über keine Speicherverträge mit der astora mehr verfügt.   

Um den Service gemäß § 1 IT-seitig einzurichten und erbringen zu können, 
benötigt astora  eine Vorlaufzeit von 10 Werktagen nach Vorliegen der Mel-
dung gemäß § 4 durch den Speicherkunden an astora.   

Während der Laufzeit dieses Vertrages kann jeder Vertragspartner diesen 
Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Speicherjahres 
kündigen. 

 

§ 3       Servicegebühr 

Unabhängig von der Laufzeit der Speicherverträge des Speicherkunden 
zahlt der Speicherkunde eine Gebühr “Servicegebühr“ in Höhe von 1.000 
€ pro Speicherjahr an astora. Die Servicegebühr deckt den Service für al-
le Speicherverträge, die der Speicherkunde mit astora an astora Spei-
cherlokationen geschlossen hat, ab. Die Gebühr ist vom Speicherkunden 
am Ende des Speicherjahres, in dem astora den Service für den Spei-
cherkunden erbracht hat, zu entrichten. Die Rechnungssumme wird dem 
Speicherkunden im auf das Speicherjahr der Bereitstellung folgenden Monat 
in Rechnung gestellt. Der Speicherkunde leistet diese Zahlung gemäß Artikel 
33 (2) – (6) und Artikel 34 der Speicherzugangsbedingungen.  

Im Falle der Kündigung durch den Speicherkunden innerhalb eines Spei-
cherjahres und/oder dem Verlust des Status als Marktteilnehmer entspre-
chend § 4 erfolgt keine zeitanteilige Rückerstattung der Servicegebühr.  

 

§ 4       Status als Marktteilnehmer 

Der Speicherkunde bestätigt, dass er ein registrierter Marktteilnehmer 
„Marktteilnehmer“ im Sinne von Artikel 2 (7) und Artikel 9 von REMIT ist und 
einen gültigen ACER-Registrierungscode besitzt. 

Um die Service erstmalig ab dem 07.04.2016 erbringen zu können, hat der 
Speicherkunde die Verpflichtung, seinen ACER-Registrierungscode bis zum 
15.03.2016 an folgende Email-Adresse zu senden:  

speicherung@astora.de 

Sollte der Speicherkunde seinen Status als registrierter Marktteilnehmer 
während der Speicherperiode eines oder mehrere Speicherverträge verlie-
ren und es astora so unmöglich machen, die Meldepflichten aus § 1 zu erfül-
len, setzt der Speicherkunde astora über diesen Umstand umgehend in 
Kenntnis. astora ist ab diesem Zeitpunkt von der Erfüllung  des Services 
gegenüber dem Speicherkunden befreit.   
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§ 5       Mitwirkungspflicht 

Der Speicherkunde verpflichtet sich, astora umgehend mit allen Informatio-
nen (einschließlich aber nicht beschränkt auf den ACER-Registrierungscode) 
zu versorgen, die notwendig sind, um den Service vollständig und fristge-
recht im Sinne von REMIT, der Durchführungsverordnung und den neues-
ten Verfahren, Standards und elektronischen Formaten, wie von ACER pu-
bliziert, auszuführen.   

Sollte der Speicherkunde Kenntnis von einem Meldefehler erhalten, ist der 
Speicherkunde verpflichtet, astora über diese Tatsache umgehend zu in-
formieren. 

 

§ 6       Datenqualität und -Meldung  

astora ist berechtigt, ohne weitergehende Prüfung, Daten aus ihrem elektro-
nischen Abwicklungssystem oder solche, die vom Speicherkunden bereit-
gestellt werden, zu verwenden, um ihren Service zu erfüllen. astora ist nicht 
haftbar für Schäden, die aus der Nichtverfügbarkeit ihres REMIT-
Meldesystemes resultieren. Da astora zur Datenmeldung an ACER einen 
RRM verwendet, ist astora weder verantwortlich für fehlerhafte REMIT Mel-
dungen an ACER noch haftbar für nachgewiesene Schäden, die aus fal-
schen, ungenauen oder verspäteten Meldungen durch den RRM oder die 
Nichtverfügbarkeit seines IT-Systems resultieren. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassel, Datum    Ort, Datum 
astora GmbH & Co. KG   [Speicherkunde] 
 
____________________                       ____________________    
Name                   Name   Name 
 
 


